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Hohes  
Gesundheitsrisiko
Parkinson durch chemische Pflanzenschutzmittel 

Die Anerkennung einer Erkrankung als Berufskrankheit bietet Betrof-
fenen einen umfassenden Schutz und vielfältige Unterstützungsleis-
tungen durch die gesetzliche Unfallversicherung. Das gilt auch für 
Parkinson durch Pestizide. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) fasst Wichtiges darüber zusammen.

schrieben, die in den vergange-
nen Jahren aufgrund einer 
Parkinson diagnose behandelt 
wurden, und prüft in über 7 000 
Fällen, ob eine Berufskrankheit 
vorliegt. 

Die ersten Erfahrungen haben 
gezeigt, dass viele Betroffene die 
Durchführung eines Verfahrens 
scheuen und leichtfertig auf eine 
weitere Prüfung verzichten. 
Auch wenn auf den Betrieben 
oder bei den Betroffenen gege-
benenfalls keine entsprechenden 
Nachweise über einen Umgang 
mit chemischen Pflanzenschutz-
mitteln vorhanden sein sollten 
oder manch einer sich an einige 
Informationen auch nicht mehr 
erinnern kann, ist letztlich in je-
dem Einzelfall in Zusammenar-
beit mit den Betroffenen oder 
den Familienangehörigen zu 
eruieren, welche weiteren Infor-
mationsquellen herangezogen 
werden können.

Anhand der zurückgegebenen 
Fragebogen stellt die LBG in 
jedem Einzelfall fest, ob die Vo-
raussetzungen einer Berufs-
krankheit vorliegen. Sie ermittelt 
den Sachverhalt und klärt sowohl 
die Krankheitsvorgeschichte als 
auch die Arbeitshistorie über das 
gesamte Berufsleben hinweg. 
Die Befragung zur Arbeitsvorge-
schichte führt ein Mitarbeiter 
der LBG im persönlichen Ge-
spräch vor Ort oder telefonisch 
durch. Zusätzlich sichtet die 
LBG Berichte der behandelnden 
Ärzte. Zudem können fachärzt-
liche Zusammenhangsgutachten 
durch externe Sachverständige 
eingeholt werden.

Für alle anderen Personen 
steht ein Anzeigeformular zur 
Verfügung unter www.svlfg.de/
formular-berufskrankheiten-anzei 
ge. Hier können erkrankte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ebenso wie Personen, 
die bereits Rentnerinnen oder 
Rentner sind, eine Verdachtsan-
zeige vornehmen. Alternativ kann 
die Meldung durch behandelnde 
Ärzte direkt bei der SVLFG vor-
genommen werden. 

Aufgrund der hohen Anzahl zu 
überprüfender Verdachtsfälle 
wird davon ausgegangen, dass die 
Bearbeitung längere Zeit in An-
spruch nimmt. Die Kostenüber-
nahme für Behandlungen ist bis 
zum Abschluss des berufsgenos-
senschaftlichen Anerkennungs-
verfahrens durch die Kranken-
kasse sichergestellt. 

Sofern Betroffene in den letzten 
Wochen bereits auf die Fortfüh-
rung des Verfahrens verzichtet 
haben, können diese jederzeit die 
SVLFG kontaktieren und das Ver-
fahren wiederaufnehmen lassen.

Leistungen der  
Berufsgenossenschaft

Die gesetzliche Unfallversiche-
rung erbringt aktiv alle medizini-
schen und außermedizinischen 
Leistungen zur Rehabilitation 
einschließlich der Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben und am 
Leben in der Gemeinschaft sowie 
ergänzende Leistungen aus einer 
Hand. Sie stellt die betroffenen 
Menschen mit dem Ziel der För-
derung ihrer Selbstbestimmung 
im Sinne des Sozialgesetzbuches 
(SGB) IX in den Mittelpunkt.

Der Leistungskatalog der Un-
fallversicherung ist vielfältig und 
übersteigt im Regelfall den Leis-
tungsumfang der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Eine weitere Besonderheit 
ist, dass es in der Unfallversiche-
rung keine Selbstbeteiligung oder 
Zuzahlung der Betroffenen für 
erforderliche Leistungen gibt. 

Nach einem Arbeitsunfall, ei-
ner Berufskrankheit oder auch 
bei einer drohenden Berufs-
krankheit und somit auch bei 
Versicherten, bei denen das 
Parkinson-Syndrom als Berufs-
krankheit beziehungsweise 
„Wie-Berufskrankheit“ aner-
kannt wurde, sichert die gesetz-
liche Unfallversicherung – so-
fern noch vorhanden – bestehen-
de Beschäftigungsverhältnisse 
mit allen geeigneten Mitteln. 
Hierzu erbringen die Unfallver-
sicherungsträger primär Leis-
tungen der medizinischen Reha-
bilitation und, wo dies nicht 
ausreicht, Leistungen zur Teilha-

LINKTIPPS 

Pflanzenschutzarbeiten

Informationen zum Anwen-
derschutz bei Pflanzen-
schutzarbeiten bietet die 
SVLFG unter www.svlfg.
de/pflanzenschutzarbeiten. 
Erklärende Filme stehen 
zum Abruf bereit unter 
www.svlfg.de/youtube-digi 
tal in der Playlist „Sicherer 
Umgang mit PSM“. Weite-
re Informationen bieten das 
Bundesinstitut für Risiko-
bewertung unter www.bfr.
bund.de und das Bundes-
amt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit 
unter https://kurzlinks.de/
mtdg. Thallmair, SVLFG

Unterstützung
Die SVLFG bietet eine Ser-
vicenummer für Fragen 
rund um das Thema Parkin-
son-Syndrom als Berufs-
krankheit an unter  0561 
785-10350. Auf der Inter-
netseite sind außerdem die 
Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen unter www.
svlfg.de/faq-parkinson ver-
öffentlicht. 

Auch wenn die Ursachen der 
Parkinson-Krankheit bisher nicht 
völlig geklärt werden konnten, 
bestätigte der Ärztliche Sachver-
ständigenbeirat (ÄSVB), der als 
unabhängiges Gremium beim 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) angeglie-
dert ist, nach jahrelanger Prüfung 
den Verdacht, dass der Umgang 
mit bestimmten chemischen 
Pflanzenschutzmitteln ein Par-
kinson-Syndrom auslösen kann. 
Er hat daraufhin empfohlen, das 
Parkinson-Syndrom durch Pesti-
zide als neue Berufskrankheit in 
die Berufskrankheiten-Verord-
nung aufzunehmen. Das BMAS 
beabsichtigt die Aufnahme in der 
zweiten Jahreshälfte 2024. 

Bei Vorliegen aller Vorausset-
zungen kann die Erkrankung 
auch bereits vor Aufnahme in die 
Berufskrankheiten-Verordnung 
als sogenannte „Wie-Berufs-
krankheit“ anerkannt werden. 
Diese Anerkennung bietet den 

Betroffenen einen umfassenden 
Schutz und Unterstützungsleis-
tungen durch die gesetzliche 
Unfallversicherung.

Die  
Voraussetzungen 

Damit die Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft (LBG) die 
Berufskrankheit beziehungswei-
se „Wie-Berufskrankheit“ aner-
kennen kann, muss medizinisch 
ein primäres Parkinson-Syn-
drom diagnostiziert sein. Die 
Parkinsonerkrankung darf nicht 
Folge einer anderen Grunder-
krankung sein. Zudem muss die 
oder der Erkrankte im Berufsle-
ben langjährig und häufig mit 
Fungiziden (zur Bekämpfung 
von Pilzkrankheiten), Insektizi-
den (zur Bekämpfung von Insek-
ten) oder Herbiziden (zur Be-
kämpfung von Unkraut) gearbei-
tet haben. Diese Mittel müssen 
die Erkrankten an mindestens 
100 Tagen innerhalb einer Funk-
tionsgruppe (Insektizide, Herbi-
zide, Fungizide) angewandt ha-
ben. Eine Addition der Tage über 
unterschiedliche Funktionsgrup-
pen erfolgt dabei nicht. Es wird 
jeder Tag gewertet, an dem die 
versicherte Person – unabhängig 
von der Tätigkeitsdauer an die-
sem Tag – Vor- oder Nachberei-
tung, Störungsbeseitigung im 
Rahmen der Pestizidanwendung 
oder Ausbringung der Pestizide 
selbst vorgenommen hat.

Das  
Anerkennungsverfahren

Für Versicherte der SVLFG 
heißt das, sie haben im Krank-
heitsfall Anspruch auf Unterstüt-
zung durch die LBG, wenn sich 
die Krankheit aufgrund ihrer 
beruflichen Tätigkeit entwickelt 
hat. Die SVLFG hat alle Versi-
cherten der Landwirtschaftli-
chen Krankenkasse (LKK) ange-
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Pflanzenschutzmittel  
sicher anwenden
Tipps der Berufsgenossenschaft

Welche Maßnahmen können Anwender von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln ergreifen, um sich gar nicht erst dem Risiko einer Par-
kinsonerkrankung auszusetzen? Präventionsexperte Sebastian Thall-
mair von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) erklärt, worauf es ankommt. 

ÜBERSICHT 

Traktorkategorien nach EN 15695

• Kategorie 1: Kabine, die keinen Schutz vor Staub und Pflan-
zenschutzmitteln (PSM) bietet.

• Kategorie 2: Kabine, die nur vor Staub schützt.
• Kategorie 2*: Dicht schließende Kabine mit Zuluft-Filter und 

Klimaanlage.
• Kategorie 3: Kabine, die vor Staub und flüssigen PSM (in-

klusive Spritznebel) schützt.
• Kategorie 4: Kabine, die vor Staub, flüssigen PSM und deren 

Dämpfen schützt.

Ist es nicht möglich, chemi-
schen Pflanzenschutz durch alter-
native Verfahren zu ersetzen, 
müssen die Anwenderinnen und 
Anwender sich schützen. Die prä-
ventiven Schutzmaßnahmen um-
fassen technische und organisato-
rische Maßnahmen. Reichen 
diese Maßnahmen nicht aus, kom-
men persönliche Schutzmaßnah-
men, zum Beispiel die persönliche 
Schutzausrüstung (PSA), zum 
Einsatz. Häufig ist es sinnvoll und 
notwendig, die oben genannten 
Möglichkeiten zu kombinieren.

Wenn Sie diese Tipps beach-
ten, reduzieren Sie das Gesund-
heitsrisiko bei der Arbeit mit 
Pflanzenschutzmitteln (PSM): 
• Nutzen Sie ausschließlich 

Traktoren oder selbstfahrende 

Sebastian Thallmair ist Präventions-
experte der SVLFG und Ansprech-
partner für Fragen rund um den 
Einsatz von Gefahrstoffen, zu denen 
auch chemische Pflanzenschutz-
mittel zählen. Fotos: SVLFG

Erlenmayerkolben und Laubblatt 
sind die Erkennungssymbole für 
die robuste PSM-Schutzklei-
dung oder die Ärmelschürze. 
Der Körperschutz wird entspre-
chend der zu erwartenden Be-
lastung in drei Typen eingeteilt 
und gemäß der Sicherheitsnorm 
EN ISO 27065 gekennzeichnet  
(C = engl. Clothing – Kleidung). 
C1 steht für schwacher Schutz, 
C2 für mittlerer Schutz, C3 für 
starker Schutz.

Schutz der Hände:
Erfahrungs gemäß belasten PSM 
die Hände am stärksten. Geeig-
nete Schutzhandschuhe sind 
nach der Sicherheitsnorm ISO 
18889 gekennzeichnet. Diese un-
terscheidet drei Typen: (G = engl. 
Glove – Handschuh, R = engl. Re-
entry – wiederbetreten). G1: 
Schutz vor anwendungsfertigem 
PSM, G2: Schutz vor Konzentra-
ten, GR: Schutz vor getrocknetem 
Spritzbelag bei Nachfolgearbei-
ten.

Feldspritzen mit Pflanzen-
schutzkabinen der Kategorie 3 
oder 4, damit Sie beim Ausbrin-
gen optimal geschützt sind. 
Verfügen Traktoren nicht über 
Pflanzenschutzkabinen, müs-
sen sich die Fahrenden mit 
Hilfe der passenden PSA vor 
dem Sprühnebel beim Ausbrin-
gen der PSM schützen. Eine 
genaue Auflistung, welcher Ka-
binentyp die PSA ganz oder 
teilweise ersetzen kann, finden 
Sie im Infokasten. Nach dem 
Arbeitseinsatz müssen Kabinen 
ohne passenden Filter von ein-
gedrungenem PSM gereinigt 
werden. Auch hier kommt die 
dafür erforderliche PSA zum 
Einsatz, um einen Hautkontakt 
mit den chemischen Substan-
zen zu vermeiden.

• Verwenden Sie beim Ansetzen 
der Spritzbrühe möglichst ge-
schlossene Tranfersysteme 
(Closed Transfer Systems – 
CTS), um das Konzentrat in 
die Feldspritze zu überführen. 
Bei richtiger Handhabung ver-
hindern diese den Kontakt mit 
dem Konzentrat. Die PSM-
Gebinde verfügen in einem 
CTS über spezielle Adapter. 
Erst wenn die Kanister fest mit 
der Feldspritze verbunden sind, 
kann das Konzentrat entnom-
men werden. Auch beim Spülen 
bleibt der Kanister innerhalb 
des geschlossenen Systems. In 
der Regel lassen sich alte Feld-
spritzen mit CTS nachrüsten.

• Besuchen Sie regelmäßig Schu-
lungen zum Anwenderschutz 
bei Pflanzenschutzarbeiten. 
Das Thema kommt in Sach-
kundelehrgängen oft zu kurz.

• Lagern Sie PSM ausschließlich 
in einem verschließbaren La-
gerraum oder Schrank aus 
nicht brennbarem Material. 

be am Arbeitsleben (zum Beispiel 
Umschulungen).

Parallel dazu werden bei Be-
darf Hilfen zur Bewältigung der 
Anforderungen des täglichen 
Lebens und zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft sowie 
zur Führung eines möglichst 
selbstständigen Lebens bereitge-
stellt. Ebenso erbringt die ge-
setzliche Unfallversicherung 
ergänzende Leistungen, um den 
Erfolg der Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation und zur 
Teilhabe zu erreichen und zu 
sichern (Reisekosten, Kraftfahr-
zeughilfe, Hilfsmittel, Woh-
nungshilfe).

Die Leistungen der Unfallver-
sicherung können darüber hi-
naus je nach Schwere der Er-
krankung auch Geldleistungen 
an Versicherte (zum Beipsiel 
Lohnersatzleistungen und Ren-
tenleistungen) sowie – im Todes-
fall – Hinterbliebenenleistungen 
(zum Beispiel Witwen-/Witwer- 
und Waisenrenten) umfassen.

Für Versicherte, die infolge der 
Parkinsonerkrankung für die ge-
wöhnlichen und regelmäßig wie-

derkehrenden Verrichtungen im 
Ablauf des täglichen Lebens in 
erheblichem Umfang fremder 
Hilfe bedürfen, wird Pflegegeld 
gezahlt oder Haus- beziehungs-
weise Heimpflege gewährt.

Das Pflegegeld hat den Zweck, 
pflegebedingte Mehraufwen-
dungen pauschaliert abzugelten, 
um die notwendige Betreuung 
und Hilfe bei den gewöhnlichen 
und regelmäßig wiederkehren-
den Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens soweit wie 
möglich sicherzustellen und hil-
febedürftigen Personen ein 
selbstbestimmtes, bedürfnisori-
entiertes Leben zu ermöglichen. 
Das Ausmaß des Hilfebedarfs 
und damit die Höhe des Pflege-
geldes richtet sich nach dem Ge-
sundheitsschaden durch den 
Arbeitsunfall beziehungsweise 
die anerkannte Berufskrankheit 
des Versicherten und dem da-
durch bedingten Umfang der 
notwendigen Hilfe.

Weitere Informationen gibt es 
unter www.svlfg.de/welche-leis 
tungen-kann-ich-im-ernstfall-er 
warten. 

Das Lager muss über Lüf-
tungsöffnungen oder eine 
Zwangslüftung verfügen. Inso-
fern der Lagerraum oder 
Schrank über keine geeignete 
Auffangvorrichtung verfügt, 
müssen PSM in chemikalien-
beständigen Auffangwannen 
aufbewahrt werden. Die Wan-
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nen verhindern, dass sich die 
Chemikalien im Raum vertei-
len oder in die Umwelt gelan-
gen, falls sie unkontrolliert aus 
den Behältern austreten. 

• Schützen Sie sich mit geeig-
neter PSA. Dazu gehören in 
jedem Fall Schutzhandschuhe 
für Pflanzenschutz (gekenn-
zeichnet mit Erlenmeyerkol-
ben mit Laubblatt), Schutz-
brille, geschlossene Sicher-
heitsschuhe und körperbede-
ckende Arbeitskleidung. In 

Linktipp
Über das Leben mit Morbus 
Parkinson informiert auch 
ein Beitrag, der über die 
LW-Webseite abrufbar ist 
unter www.lw-heute.de/
morbus-parkinson. LW

Möglicher Einsatz vorgeschriebener PSA durch Fahrerkabinen

1 Kat 2*: dicht abschließende Kabine mit Klimaanlage und Zuluft-Filterung. 2 nur bei gasförmigen Schadstoffen.
grün = kann PSA ersetzen, rot = nicht geeignet, entsprechende PSA zu ersetzen                                                                        SVLFG

Abhängigkeit vom eingesetz-
ten Mittel und von der Tätig-
keit (Anmischen, Ausbringen, 
Reinigung und Nachfolgear-
beiten) muss die PSA um Kör-
perschutz, zum Beispiel Är-
melschürze, Gesichtsschutz 
und/oder Atemschutz, erwei-
tert werden. Die Gebrauchs-
anleitung und das Sicherheits-
datenblatt enthalten Informa-
tionen zur Auswahl der jeweils 
geeigneten Schutzausrüstung.
 

Ernährung bei Parkinson
Studien zeigen, dass richtige Ernährung einer Parkinson-Er-
krankung vorbeugen und ihren Verlauf möglicherweise sogar 
verlangsamen kann. Die Forschenden haben festgestellt, dass 
Parkinson-Patienten oft Darmbeschwerden wie langanhalten-
de Verstopfung haben, bevor sich die ersten typischen Sympto-
me zeigen. Aus den Studien geht hervor, dass insbesondere die 
mediterrane Küche den Krankheitsverlauf mildern kann. Sie 
enthält besonders viel frisches Gemüse, Obst, Ballaststoffe und 
andere gesunde Zutaten wie naturbelassene kaltgepresste Öle 
mit ungesättigten Fettsäuren, Fisch, Hülsenfrüchte und wenig 
Fleisch. Polyphenolhaltige Lebensmittel, zum Beispiel Rapsöl, 
grüner Tee oder dunkelrote Beeren, scheinen darüber hinaus 
besonders nervenzellschützend für Erkrankte zu sein.

Meiden sollten Parkinsonerkrankte Fertiggerichte, gesättig-
te Fettsäuren und zu viel Zucker. Längere Pausen zwischen den 
Mahlzeiten und Fasten können die Symptome lindern und da-
mit die Lebensqualität Parkinsonerkrankter verbessern.

Die Kombination von Sport und gesunder Ernährung beein-
flusst den Verlauf der Erkrankung insgesamt positiv. Alle Sport-
arten, die große Bewegungsabläufe und gleichmäßige Rhythmen 
verlangen, sind dabei besonders förderlich. Dazu zählen Thai 
Chi, Tanzen oder Nordic Walking. svlfg/LW

Die Ärmelschürze kann in vielen 
Anwendungsszenarien den 
Ganzkörperanzug ersetzen. Der 
Vorteil: Sie kann schnell an- und 
abgelegt werden. Die Ärmel-
schürze bedeckt Körpervorder-
seite und Arme und schützt da-
mit die Körperpartien, die am 
wahrscheinlichsten bei der Ar-
beit kontaminiert werden kön-
nen. Zusätzlich wird noch Hand- 
und Gesichtsschutz benötigt. 


